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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Wien; am 28. Februar 1991 

219/AB 
1991 -03- 0 't 
zu 269 IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat PILZ und Freunde haben am 

14.1.1991 unter der Nr. 269/J an mich eine schriftliche parlamen­

tarische Anfrage betreffend "Ubergriffe der Polizei und Gendarme­

rie" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Polizeibericht über nachstehend mit Datum, 

Opfer und Ortsangabe bezeichneteten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzei­

ge erstattet.? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Beamte 

stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, wie in 

zweiter Inst~nz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Verfah­

ren verwickelte Beamten gab, welche dienstrechtlichen Konse­

quenzen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten 1{am, in welche Kommissa­

riate bzw Gendarmerieposten erfolgten diese? 
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6. Wurden gegen den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der 

Strafanzeige eerren die Polizeibeamten strafrechtliche Schritte 

eingeleitet? 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des Strafgesetzbu­

ches wurden strafrechtliche Schritte gegen den Beschwerdeführer 

eingeleit.et? 

Vorfall: 6. Dezember 90 

Ort: GP St. Jakob/Def. Osttirol 

Laut Kleine Zeitung vqm 14.12.1990 wurden zwei Tiroler von Beam­

ten des GP St.. .J8.kob mt ßhande 1 t. Dl e Bet rof fenen g8.hen an, 1>e i. 

der Festnahme und im GP geschlagen worden 7,U sein." 

Diese Anfr8.ge beantworte ich wie folt~t: 

Aufgabe der Sicherheitsexekutive ist es, die Recht.sordnung in den 

Bereichen durchzusetzen, in denen der Gesetzgeber dies im Interes-. 
se der Allgemeinheit vorgesehen hat. Die Sicherheitsexekutive hat 

daher vor allem das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der 

Bü~g~r zu schützen sowie die Freiheit und den Frieden in der 

Gemeinschaft zu gewährleisten; die Tatsache, daß ihre Arbeit und 

damit selbstverständlich auch ihre Fehlleistungen im Einzugsbe­

reich besonders sensibler und schützenswerter Güter wie jener der 

persönlichen Freiheit und der körperlichen Unversehrtheit gelei­

stet wird, macht es erforderlich, bei Ausbildung urid Dienstauf­

sicht ständig beniliht zu sein, damit die Effizienz der Sicherheits­

behörden gewahrt und doch die Belastung der Betroffenen durch 

Grundrec}ltseingriffe so gering wie möglich gehalten werden kann. 

Ich bin d8.her seit OberJlahme der Verantwortung im Innenressort 

bestrebt, Vorwürfe, die gegen Beamte erhoben werden, rasch und 

unvoreingenommen prüfen zu lassen, d8.mit unwahre Anschuldigungen 

so schnell wie möglich als solche erkannt und Beamte, die sich 
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Fehlleistungen zu Schulden haben kommen lassen,. zur Verantwortunr, 

gezogen werden. Dies hat auch die Volksanwaltschaft in ihrem 

letzten Bericht bestätigt, in dem sie ausgeführt hat, daß im 

Innenressort im Falle von Mißhandlungsvorwürfen, die Uobjektiv 

erforderlichen sicherheitsbeh~rdlichen Erhebungen durchr,eführt 

werden". Es kann somit keine Rede davon sein, daß Angeh~rige der 

Sicherheitsexekutive, die sich einer Mißhandlung schuldir, machen, 

"fast nie mit straf- oder disziplinarrechtlicher Verfolgung rech­

nen müssen". Allerdings mUß ich auch anläßlich dieser Anfrage 

darauf hinweisen, daß für Beamte, gegen die ein Mißhandlungsvor­

wurf erhoben wird, der in der Verfassung (Art 6 Abs 2 EMRKJ veran­

kerte Grundsatz der Unschuldsvermutung gilt, sodaß bis zum Beweis 

des Gegenteils von ihrer Schuldlosigkeit auszugehen ist. 

Die routinemäßige ärztliche Untersuchung einer Person unmittelbar 

nach ihrer Festnahme ist erst nach der Uberstellunc zu einer 

SI cherhe I t sbeh~ rde mö[n ich. Darüb(~rh:i naus ist über Ver langen des 

Festgenommenen sowie dann, wenn pr Vel~letzungen aufweist, die im 

Verlauf einer Amtshandlung entstanden sein k~nnten, umgehend eine 

ärztliche Untersuchung vorzunehmen. Das seit Anfang September 

1990 eingeführte "Informationsblatt für festgenommene Erwachse­

ne", dessen Aushändigung angeordnet wurde, sieht für die Festge­

nommenen die M~glichkeit vor, ein Gespräch mit einem Arzt zu 

verlangen. 

Der permanente Weiterbildungsprozeß aller Mitarbeiter wird durch 

die Errichtung entsprechender Bildungsstätten und Bildungsangebo­

te sichergestellt. Der SIcherheitsverwaltung werden jene per­

sonellen und technischen Ressourcen zur Verfügung gestellt wer­

den, die zur Erfüllung ihres sicherheitspolizei lichen Auftrages 

im Rahmen menschenwürdiger Arbeitsbedingungen erforderlich sind. 

Diese Bestrebungen werden im Budget 1991 entsprechenden Ausdruck 

finden. 
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Zur Frage einer externen Kontrolle strafrechtlich nicht relevan­

ter Beschwerdevorbrin~en verweise ich darauf, daß die dem Natio­

nalrat zugegangene, aber nicht mehr behandelte Regierungsvorlage 

~ines Sicherheitspolizeigesetzes (1316 der BIg. zu den Sten.Prot. 

des NR XVII.GP), eine solche Kontrolle vorsah: Bürger, die sich 

von einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes pflichtwid­

rig behandelt fühlen und mit der von der Dienstbehörde auf Grund 

einer Aufsichtsbeschwerde getroffenen Feststellung nicht zUfrie­

den sind, sollten die unabhängigen Verwaltungssenate anrufen 

können. An dieser Vorstellung einer externen Beschwerdekontrolle 

werde ich festhalten. 

Noch in der XVII. GP wurde eine ~nderung des § 102 Abs. 1 BOG 

1979 (BGBI.Nr. 447/1990) dahingehend vorgenommen, daß die Dlszi­

plinarstrafe der Entlassung von der Disziplinaroberkommission mit 

S t imnH-mmehrhe i t verhängt werden Jumn. Der we i sungsrrebundene 

Disziplinaranwalt ist somit in Fällen, in denen eine gebotene 

Entlassung von d(~r Diszipl inarJ\:ommissioJl ni.cht ausgesprochen 

wurde, in der Lage, eine Entscheidung der Berufungsbehörde herbei­

zuführen. 

Insgesamt ist somit ein ausgewogenes Paket an Maßnahmen verwirk­

licht worden, das einerseits der Sicherheitsexekutive die Erfül­

lung ihrer Aufgaben ermöglicht und andererseits den Bürger vor 

ungerechtfertigter Polizeigewalt Schutz gewährt. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorliegenden Anfrage aus: 

Ewald L. wurde am 5.12.1990 von zwei Gendarmeriebeamten im Verlau­

fe einer Amtshandlung festgenommen und in der Folge unter Anwen­

dung von Körperkraft und Anlegen von Handschellen zum Gendarmeri.e­

posten St. Jakob im DeferegGen gebracht. 
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Ewald L. sowie Manfred G., der sich auf der Gendarmeriedienststel­

le in die Amtshandlung eingemengt hatte, behaupteten schließlich 

in einer von ihrem Rechtsvertreter bei der staatsanwaltschaft 

Innsbruck eingebrachten Anzeige, von den Gendarmeriebeamten 

schlagen, getreten und geknüppelt worden zu sein und dabei 

Verletzungen erlitten zu haben. 

Ja. 

ge­

auch 

Die von <l er S t Cl Cl t s Cl n W Cl1 t. seil art J n n s lH' U cl< p i n r. e 1 ('! i te t. e Tl Vor e r heb u n -

gen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. 

Im Hinblick Cluf die Beantwortung der FrClge 3. enlfClllen weitere 

Ausführungen. 

Versetzungen erfolgten nicht. 

Zu F.rage_()~ 

Ja. 

Die be iden Be s chw(~ r' c1!:, f ii h rer 'NU roden v Ont G(~n da rlTl(~ I~ i e ab te i 1 ungs k om­

mClndo I<. i tzbühel weßen VI'!l'dachf:s eill~:r' strarbaren Handlung nach fi 

297 St13G (Verlellrndunl.~) <leI' St.aatsanwal tsch,-Ift Innsbrucl{ Clnr,e­

zeigt. 
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